
Die Bahnstraße – von der Kölner Straße bis zur Vorderen Ladestraße – ist im 
Rechtssinne nachmalig hergestellt worden. 
Die durchgeführten straßenbaulichen Maßnahmen stellen eine Verbesserung bzw. 
andersartige Herstellung i. S. v. § 8 KAG dar, für die Beiträge nach dieser Vorschrift i. 
V. m. der Satzung über die Erhebung von Beiträgen nach § 8 KAG für straßenbauliche 
Maßnahmen der Stadt Bergneustadt vom 26.05.1994 zu erheben sind. 
Nachdem die Arbeiten abgeschlossen sind, ist vom Rat der Stadt Bergneustadt ein 
entsprechender Feststellungsbeschluss zu fassen. 
Des Weiteren ist v. g. Teilstück der Bahnstraße als Anliegerstraße i. S. d. § 4 Abs. 6 
Ziff 1 der Satzung über die Erhebung von Beiträgen nach § 8 KAG für straßenbauliche 
Maßnahmen der Stadt Bergneustadt vom 26.05.1994 einzustufen. 
 
Zusätzliche Erläuterungen zur Abrechnung nach den Vorschriften des Kommunalen 
Abgabengesetzes i. V. m. der “alten“ KAG-Satzung: 
 
Nachdem die Beitragpflichtigen für den Ausbau v. g. Teilstücks der Bahnstraße mit 
Bescheiden vom 28.10.2002 zu Vorausleistungen auf den Erschließungsbeitrag gem. 
den Vorschriften des Baugesetzbuchs herangezogen wurden, wurde aufgrund eines 
hierauf erhobenen Widerspruchs sowie umfangreicher verwaltungsseitiger 
Recherchen festgestellt, dass es sich bei dem Teilstück der Bahnstraße um eine im 
Rechtssinne vor In-Kraft-Treten des Bundesbaugesetzes (heute Baugesetzbuch) 
insgesamt programmgemäß fertiggestellte Straße handelt. Aufgrund der 
„Übergangsregelung“ in § 13 der Satzung der Stadt Bergneustadt über die Erhebung 
von Beiträgen nach § 8 des Kommunalen Abgabengesetzes des Landes Nordrhein-
Westfalen (KAG NRW) für straßenbauliche Maßnahmen vom 15.10.2002, wonach für 
alle Maßnahmen, die bereits vor dem In-Kraft-Treten dieser Satzung begonnen 
worden sind, die Höhe der jeweils zu erhebenden Beiträge aus Gründen des 
Vertrauensschutzes auf die Beträge begrenzt werden, die sich bei Anwendung der bis 
zum 31.12.2002 gültigen Satzung der Stadt Bergneustadt über die Erhebung von 
Beiträgen nach § 8 des kommunalen Abgabengesetzes des Landes Nordrhein 
Westfalen (KAG NRW) für straßenbauliche Maßnahmen der Stadt Bergneustadt vom 
26.05.1994 ergeben würden, ist die Bahnstraße nach den Vorschriften der “alten“ 
KAG-Satzung abzurechnen. 
 
 


